
Hygieneplan

Allgemeine Hygienemaßnahmen
 

1.  Jedem Mitglied des Tier-Besuchsteams ist der Hygieneplan der besuchten Einrichtung bekannt und 

er hält diesen nach bestem Wissen und Gewissen ein. 

2.  Jedes eingesetzte Tier wird artgerecht, gesund und ausgeglichen ernährt und die geltenden Tier-

schutzbedingungen werden eingehalten. 

3.  Lebensmittel die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind, werden vom Tier ferngehalten. 

Das Tierfutterr wird getrennt von den für den Menschen zum Verzehr geeigneten Lebensmitteln 

aufbewahrt. 

4.  Vor der Zubereitung von Lebensmitteln bzw. vor dem Essen werden die Hände sorgfältig gewa-

schen und ggf. desinfiziert. 

5.  Nach intensivem Streicheln oder Lecken sind die Hände und die beleckten Körperteile zu waschen 

und es erfolgt eine Desinfektion. Das Lecken im Gesicht ist grundsätzlich nicht erlaubt. 

6.  Besonders bei klinischem Personal ist darauf zu achten, dass ein Hände waschen und desinfizie-

ren nach dem Umgang mit dem Hund und vor dem Umgang mit dem nächsten Patienten erfolgt. 

7.  Beim Setzen / Legen des Besuchstieres auf das Bett von Kranken sind kochfeste Laken unterzule-

gen die bei jedem Patienten und nach jedem Einsatz gewechselt werden. 

8.  Nach Urinieren / Absetzen von Kot durch das Besuchstier in der Einrichtung erfolgt eine Grobrein-

gung mit einem Einmalhandtuch und eine gezielte, auf die betroffene Stelle beschränkte Nach-

desinfektion mit einem alkoholischen Flächendesinfektionsmittel, das fettlösende Eigenschaften 

und eine kurze Einwirkzeit aufweist. 

9.  Der abgesetzte Kot des Tieres im Gelände der Einrichtung wird vom Halter des Tieres angemessen 

und zeitnah entsorgt.
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Der auch nur zeitweilige Umgang mit Tieren kann die Erlebniswelt von Men-

schen mit und ohne Einschränkungen bereichern. Das folgende Dokument hat 

das Ziel, eine mögliche Infektionsübertragung von dem Tier auf den Menschen 

und umgekehrt zu minimieren.

• Ansprechpartner: Patricia Hummen

• Rechtsgrundlage: § 36 Infektionsschutzgesetz

•  Dokumentation zum Tier: Bei allen Tieren, die die Einrichtung besuchen oder in dieser gehal-

ten werden, sind folgende Unterlagen in Kopie aufzubewahren: Impfzeugnis zum Nachweis des 

vollständigen Impfschutzes, Entwurmungsprotokoll (als angemessene häufige Entwurmung gelten 

Fristen von 3 Monaten), Haftpflichtversicherungsnachweis

•  Anforderungen an das Personal:

  Die Mitarbeiter der Einrichtungen sind durch eine entsprechende Informationsveranstaltung auf 

den Tierbesuch vorzubereiten. Prinzipiell spricht nichts dagegen, wenn Bewohner sich um die 

Tiere kümmern, jedoch muss stets eine verantwortliche und eingewiesene Aufsichtsperson zur 

Unterstützung bereit gehalten werden.

•  Reinigung und Desinfektion:

  Die Haltung eines Tieres beinhaltet normalerweise keine Änderung der üblichen Reinigungs- 

bzw. Desinfektionsregie. Die Arbeitsanweisung für die Hauswirtschaft muss bei Haltern ergänzt 

werden durch einen Reinigungszyklus für den Platz des Tieres (Decke, Käfig, etc.) und die dafür 

zu verwendenden Mitteln. Die Reinigung der Decken und des Käfigs erfolgt nicht in der Einrich-

tung, sondern in regelmäßigen Abständen im zu Hause des Halters.

•  Der Hygieneplan kann durch eine Liste von Erkrankungen, bei denen Patienten keinen Tierumgang 

haben sollten, ergänzt werden.

• Besondere Vorkehrungen beim Tier:

  Durch seine Arbeit nahe am Menschen, besteht für dem Besuchstier ein besonderer Anspruch 

an die Hygiene. Um das Risiko einer Übertragung von Zoonosen (Krankheiten, die vom Tier 

auf den Menschen übertragen werden) zu minimieren, verpflichte ich mich zu einem strengen 

Gesundheitsplan. Dieser Plan wird schriftlich festgehalten und kann jederzeit vorgelegt werden. 

Dazu gehört u.a.: die regelmäßige tierärztliche Kontrolle, regelmäßige Entwurmung gegen die 

gängigen Wurmarten der jeweiligen Tierarzt beim Tierarzt, alle erforderlichen der Tierarzt ent-

sprechenden Impfungen,  sowie die Einhaltung der vorgeschriebenen Impf-Zyklen zum Erhalt 

des Titers, eine regelmäßige Fellpflege und Inspektion zur Prophylaxe von Ektoparasitenbefall, 

guter Ernährungszustand und die lückenlose Dokumentation aller Parameter im Gesundheits-

pass.
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Maßnahmen im Bezug auf das jeweilie Tier

1. Das Besuchstier ist frei von Erkrankungen, die für Menschen ansteckend sind.

2.  Bei akuter Erkrankung oder einem ungeklärten Krankheitsbild wird das Tier nicht eingesetzt. 

3.  Es besteht ein vollständiger Impfschutz jedes eingesetzten Tieres. Dieser kann durch Eintragungen 

im Impfbuch des Tieres nachgewiesen werden. 

4.  Das Tier wird nachweislich mindestens alle drei Monate entwurmt bzw. der Kot untersucht und 

bei Bedarf entsprechend behandelt. 

5.  Es erfolgt ein zeitnahes Entfernen und eine prophylaktische Behandlung von Ektoparasiten (Ze-

cken, Flöhe, Milben, etc.). Spot-On-Präparate werden nicht angewendet, um die Gesundheit der 

Teilnehmer nicht zu gefährden. 

6.  Das Besuchstier wird regelmäßig alle drei Monate oder unverzüglich bei akuter Erkrankung einem 

Tierarzt zum Gesundheitscheck vorgestellt. 

7.  Folgende Unterlagen sind im Original und in Kopie auf neuestem Stand aufzubewahren: Prüfungs-

bescheinigung, Impfpass, Entwurmungsprotokoll, Dokumentation über Tierarztbesuche, Versiche-

rungsnachweise. 

8.  Die Umgebung des Tieres wird Tierartgerecht sauber und ordentlich gehalten. Bei den Hunden 

wird der Fußboden vom Aufenthaltsbereich regelmäßig 1-2 mal pro Woche gereinigt. Das der 

Liegebereich wird wenigstens einmal gereinigt, Hundedecken bei hohen Temperaturen einmal 

wöchentlich gewaschen und dass der Fress- und Wassernapf des Hundes täglich gereinigt werden. 

Die Stallungen der Schweine und Alpakas werden einmnal in der Woche gründlich greinigt. Ein-

mal täglich werden die frischen Kot- und Urinstellen geereinigt und durch frische Einstreu ersetzt. 

Täglich werden Wasser- und Futterbehälter geereinigt. 

9. Die eingesetzten Hunde werden regemäßig gebürtset und gewaschen.

10.  Eingesetzte Materialien werden nach jedem Einsatz in einer seperaten Kiste aufbewahrt, gereinigt 

und desinfiziert. 
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Zugangseinschränkungen für  die Tiere 

Folgende Bereiche der Einrichtung dürfen vom Besuchstier in der Regel nicht betreten werden:

1. Küche. 

2. Tee- bzw. Verteilerküche

3. Kantine. 

4. Bäder. 

5. Toiletten. 

6. Wäscherei 

7. Wäschelager 

8. Vorratsraum 

9. Untersuchungszimmer

10.  Zimmer und Aufenthaltsräume von Menschen mit bekannten Hundehaar-, bzw. Stroh- und Heu-

allergien. 

11.  Zimmer und Aufenthaltsräume von Menschen mit akuten Erkrankungen, es sei denn es liegt eine 

gegenteilige schriftliche Aussage des behandelnden Arztes vor. 

12. Zimmer von Menschen mit ausgedehnten Ekzemen und anderen Hauterkrankungen. 

13.  Zimmer und Aufenthaltsräume von Menschen mit multiresistenten oder sehr infektiösen Erregern 

besiedelt oder infiziert sind. 

14.  Zimmer und Aufenthaltsräume von stark abwehrgeschwächten Menschen mit einer schweren Stö-

rung des Immunsystems, z.B. ausgeprägte Allergien, Asthma, schwere Formen der Neurodermitis, 

Neugeborenen, es sei denn es liegt eine gegenteilige schriftliche Aussage des behandelnden 

Arztes vor. 

15.  Zimmer von Menschen mit stark immunsupprimierende Erkrankungen bzw. Zustände, z.B. Krebs, 

Leukämie, Cortison- bzw. Zytostatika-Therapie; akute Erkrankungen und Infektionen (Infektions-

gefahr für Tier, Weitergabe an andere Patienten durch das Tier, Verschlimmerung der Infektion 

des Patienten). 

16.  Zimmer von Menschen mit psychischen Erkrankungen, z.B. akute psychotische Dekompensation; 

Hundephobie, Bipolare Störungen, Psychosen oder Menschen mit erhöhtrem Aggressionspoten-

tial. Ausnahmen sind hier nach einem sorgfältigen Abwägen der Risiken möglich.
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Folgende Einrichtungen und Unternehmen müssen in Hygieneplänen innerbe-

triebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festlegen und unterliegen 

der infektionshygienischen Überwachung durch das Gesundheitsamt:

1.  die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen mit Ausnahme der Gemeinschaftseinrichtungen 

nach § 33 Nummer 2,

2.   nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 fallende voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung 

und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbare Ein-

richtungen,

3.  Obdachlosenunterkünfte,

4.  Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreise-

pflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern,

5.  sonstige Massenunterkünfte,

6. Justizvollzugsanstalten sowie

7.  nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 fallende ambulante Pflegedienste und Unternehmen, die den Ein-

richtungen nach Nummer 2 vergleichbare Dienstleistungen anbieten; Angebote zur Unterstützung 

im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zählen nicht 

zu den Dienstleistungen, die mit Angeboten in Einrichtungen nach Nummer 2 vergleichbar sind.

(2)  Einrichtungen und Unternehmen, bei denen die Möglichkeit besteht, dass durch Tätigkeiten am 

Menschen durch Blut Krankheitserreger übertragen werden, sowie Gemeinschaftseinrichtungen 

nach § 33 Nummer 2 können durch das Gesundheitsamt infektionshygienisch überwacht werden.

(3)  Sofern der Deutsche Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 eine epidemische Lage von nationaler 

Tragweite festgestellt hat und soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-

Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist, darf der Arbeitgeber in den in den Absätzen 1 und 2 

genannten Einrichtungen und Unternehmen personenbezogene Daten eines Beschäftigten über 

dessen Impf- und Serostatus in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verarbei-

ten, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise 

einer Beschäftigung zu entscheiden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des allgemeinen Da-

tenschutzrechts.

(3a)  Die Leiter von in Absatz 1 Nummer 2 bis 6 genannten Einrichtungen haben das Gesundheitsamt, 

in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, unverzüglich zu benachrichtigen und die nach 

diesem Gesetz erforderlichen krankheits- und personenbezogenen Angaben zu machen, wenn 

eine in der Einrichtung tätige oder untergebrachte Person an Skabies erkrankt ist oder bei ihr 

der Verdacht besteht, dass sie an Skabies erkrankt ist.

.......................     ..............................................................................................

Datum    Erziehungsberechtigte / Vormund / Kunde /  Einrichtungsleitung
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Hygieneplan

§ 36 IfSG Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen und 

Personen; Verordnungsermächtigung

(1)  Folgende Einrichtungen und Unternehmen müssen in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrens-

weisen zur Infektionshygiene festlegen und unterliegen der infektionshygienischen Überwachung 

durch das Gesundheitsamt:

1.  die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen mit Ausnahme der Gemeinschaftseinrichtungen 

nach § 33 Nummer 2,

2.   nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 fallende voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung 

und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbare Ein-

richtungen,

3.  Obdachlosenunterkünfte,

4.  Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreise-

pflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern,

5.  sonstige Massenunterkünfte,

6. Justizvollzugsanstalten sowie

7.  nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 fallende ambulante Pflegedienste und Unternehmen, die den Ein-

richtungen nach Nummer 2 vergleichbare Dienstleistungen anbieten; Angebote zur Unterstützung 

im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zählen nicht 

zu den Dienstleistungen, die mit Angeboten in Einrichtungen nach Nummer 2 vergleichbar sind.

(2)  Einrichtungen und Unternehmen, bei denen die Möglichkeit besteht, dass durch Tätigkeiten am 

Menschen durch Blut Krankheitserreger übertragen werden, sowie Gemeinschaftseinrichtungen 

nach § 33 Nummer 2 können durch das Gesundheitsamt infektionshygienisch überwacht werden.

(3)  Sofern der Deutsche Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 eine epidemische Lage von nationaler 

Tragweite festgestellt hat und soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-

Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist, darf der Arbeitgeber in den in den Absätzen 1 und 2 

genannten Einrichtungen und Unternehmen personenbezogene Daten eines Beschäftigten über 

dessen Impf- und Serostatus in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verarbei-

ten, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise 

einer Beschäftigung zu entscheiden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des allgemeinen Da-

tenschutzrechts.

(3a)  Die Leiter von in Absatz 1 Nummer 2 bis 6 genannten Einrichtungen haben das Gesundheitsamt, 

in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, unverzüglich zu benachrichtigen und die nach 

diesem Gesetz erforderlichen krankheits- und personenbezogenen Angaben zu machen, wenn 

eine in der Einrichtung tätige oder untergebrachte Person an Skabies erkrankt ist oder bei ihr 

der Verdacht besteht, dass sie an Skabies erkrankt ist.

(4)  Personen, die in eine Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 aufgenommen werden sollen, ha-

ben der Leitung der Einrichtung vor oder unverzüglich nach ihrer Aufnahme ein ärztliches Zeugnis 

darüber vorzulegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer ansteckungsfä-
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higen Lungentuberkulose vorhanden sind. Bei der erstmaligen Aufnahme darf 

die Erhebung der Befunde, die dem ärztlichen Zeugnis zugrunde liegt, nicht 

länger als sechs Monate zurückliegen, bei einer erneuten Aufnahme darf sie 

nicht länger als zwölf Monate zurückliegen. Bei Personen, die in eine Einrichtung 

nach Absatz 1 Nummer 4 aufgenommen werden sollen, muss sich das Zeugnis auf 

eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erstellte Röntgenaufnahme der Lunge oder auf 

andere von der obersten Landesgesundheitsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle zugelas-

sene Befunde stützen. Bei Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie 

bei Schwangeren ist von der Röntgenaufnahme abzusehen; stattdessen ist ein ärztliches Zeugnis 

vorzulegen, dass nach sonstigen Befunden eine ansteckungsfähige Lungentuberkulose nicht zu 

befürchten ist. § 34 Absatz 4 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht für Obdachlose, die weniger als 

drei Tage in eine Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 3 aufgenommen werden.

(5)  Personen, die in eine Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 4 aufgenommen werden sollen, sind 

verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentu-

berkulose einschließlich einer Röntgenaufnahme der Atmungsorgane zu dulden. Dies gilt nicht, 

wenn die betroffenen Personen ein ärztliches Zeugnis nach Absatz 4 vorlegen oder unmittelbar 

vor ihrer Aufnahme in einer anderen Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 4 untergebracht waren 

und die entsprechenden Untersuchungen bereits dort durchgeführt wurden. Personen, die in eine 

Justizvollzugsanstalt aufgenommen werden, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf 

übertragbare Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme der Lunge zu dulden. Für Unter-

suchungen nach den Sätzen 1 und 3 gilt Absatz 4 Satz 4 entsprechend. Widerspruch und Anfech-

tungsklage gegen Anordnungen nach den Sätzen 1 und 3 haben keine aufschiebende Wirkung.

(6)  Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen, dass Personen, 

die nach dem 31. Dezember 2018 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und die auf 

Grund ihrer Herkunft oder ihrer Lebenssituation wahrscheinlich einem erhöhten Infektionsrisiko 

für bestimmte bedrohliche übertragbare Krankheiten ausgesetzt waren, nach ihrer Einreise ein 

ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen haben, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorlie-

gen solcher bedrohlicher übertragbarer Krankheiten vorhanden sind, sofern dies zum Schutz der 

Bevölkerung vor einer Gefährdung durch bedrohliche übertragbare Krankheiten erforderlich ist; 

§ 34 Absatz 4 gilt entsprechend. Personen, die kein auf Grund der Rechtsverordnung erforder-

liches ärztliches Zeugnis vorlegen, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf Ausschluss 

bedrohlicher übertragbarer Krankheiten im Sinne des Satzes 1 zu dulden; Absatz 5 Satz 5 gilt 

entsprechend. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist zu bestimmen:

1.  das jeweils zugrunde liegende erhöhte Infektionsrisiko im Hinblick auf bestimmte bedrohliche 

übertragbare Krankheiten,

2.  die jeweils betroffenen Personengruppen unter Berücksichtigung ihrer Herkunft oder ihrer Lebens-

situation,

3. Anforderungen an das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 und zu der ärztlichen Untersuchung nach Satz 

2 sowie

4.  die Frist, innerhalb der das ärztliche Zeugnis nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 

vorzulegen ist.
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Das Robert Koch-Institut kann zu den Einzelheiten nach Satz 3 Nummer 1 Emp-

fehlungen abgeben. Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach 

Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen.

(7) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung mit Zustimmung des Bundesrates festzulegen, dass Personen, die in die 

Bundesrepublik Deutschland einreisen wollen oder eingereist sind und die wahrscheinlich 

einem erhöhten Infektionsrisiko für eine bestimmte bedrohliche übertragbare Krankheit ausgesetzt 

waren, vor oder nach ihrer Einreise ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen haben, dass bei ihnen 

keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer solchen bedrohlichen übertragbaren Krankheit vorhan-

den sind, sofern dies zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch bedrohliche über-

tragbare Krankheiten erforderlich ist; § 34 Absatz 4 gilt entsprechend. Personen, die kein auf Grund 

der Rechtsverordnung erforderliches ärztliches Zeugnis vorlegen, sind verpflichtet, eine ärztliche 

Untersuchung auf Ausschluss einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit im Sinne des Satzes 1 zu 

dulden; Absatz 5 Satz 5 gilt entsprechend. In der Rechtsverordnung können nähere Einzelheiten ins-

besondere zu den betroffenen Personengruppen und zu den Anforderungen an das ärztliche Zeugnis 

nach Satz 1 und zu der ärztlichen Untersuchung nach Satz 2 bestimmt werden. Das Robert Koch-In-

stitut kann zu den Einzelheiten nach Satz 3 Empfehlungen abgeben. In dringenden Fällen kann zum 

Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden. 

Eine auf der Grundlage des Satzes 5 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten 

außer Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.

(8)  Die Bundesregierung wird, sofern der Deutsche Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 eine epide-

mische Lage von nationaler Tragweite festgestellt hat, ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 

Zustimmung des Bundesrates festzulegen, dass Personen, die in die Bundesrepublik Deutsch-

land einreisen wollen oder eingereist sind und bei denen die Möglichkeit besteht, dass sie einem 

erhöhten Infektionsrisiko für die Krankheit ausgesetzt waren, die zur Feststellung der epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite geführt hat, insbesondere, weil sie sich in einem entspre-

chenden Risikogebiet aufgehalten haben, ausschließlich zur Feststellung und Verhinderung der 

Verbreitung dieser Krankheit verpflichtet sind,

1.  sich unverzüglich nach der Einreise für einen bestimmten Zeitraum in geeigneter Weise auf eigene 

Kosten abzusondern sowie

2. der zuständigen Behörde durch Nutzung des vom Robert Koch-Institut nach Absatz 9 eingerichte-

ten elektronischen Melde- und Informationssystems folgende Angaben mitzuteilen:

a)ihre personenbezogenen Angaben,

b) das Datum ihrer voraussichtlichen Einreise,

c) ihre Aufenthaltsorte bis zu zehn Tage vor und nach der Einreise,

d) das für die Einreise genutzte Reisemittel und vorliegende Informationen zum Sitzplatz,

e) Angaben, ob eine Impfdokumentation hinsichtlich der Krankheit vorliegt, die zur Feststellung der 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite geführt hat,

f ) Angaben, ob ein ärztliches Zeugnis oder ein Testergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens der 

Krankheit vorliegt, die zur Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geführt hat, 

und
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g) Angaben, ob bei ihr Anhaltspunkte für die Krankheit vorliegen, die zur Fest-

stellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geführt hat; in der 

Rechtsverordnung kann auch festgelegt werden, dass eine Impfdokumentation 

im Sinne des Buchstabens e oder ein ärztliches Zeugnis oder ein Testergebnis 

im Sinne des Buchstabens f über das nach Absatz 9 eingerichtete Melde- und Infor-

mationssystem der zuständigen Behörde zu übermitteln sind. In der Rechtsverordnung ist 

auch zu bestimmen, in welchen Fällen Ausnahmen von den Verpflichtungen nach Satz 1 bestehen. 

Personen nach Satz 1 können einer Beobachtung nach § 29 unterworfen werden, auch wenn die in 

§ 29 Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen. Es kann festgelegt werden, in welchen 

Fällen anstelle der Nutzung des vom Robert Koch-Institut nach Absatz 9 eingerichteten elektroni-

schen Melde- und Informationssystems eine schriftliche Ersatzmitteilung gegenüber der zuständigen 

Behörde vorzunehmen ist. § 34 Absatz 4 gilt für die durch die Rechtsverordnung nach den Sätzen 1 

und 4 festgelegten Verpflichtungen entsprechend.

(9)  Das Robert Koch-Institut richtet für die Zwecke des Absatzes 8 Satz 1 ein elektronisches Melde- 

und Informationssystem ein und ist verantwortlich für dessen technischen Betrieb. Das Robert 

Koch-Institut kann einen IT-Dienstleister mit der technischen Umsetzung beauftragen. Die auf-

grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 8 Satz 1 erhobenen Daten dürfen von der zuständigen 

Behörde nur für Zwecke der Erfüllung und Überwachung der Verpflichtungen, die sich aus der 

Rechtsverordnung nach Absatz 8 Satz 1 ergeben, und der Kontaktnachverfolgung verarbeitet wer-

den. Sie sind spätestens 14 Tage nach dem mitgeteilten Datum der Einreise der jeweils betroffe-

nen Person zu löschen. Eine Übermittlung der auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 8 

Satz 1 Nummer 2 erhobenen Daten durch die zuständigen Behörden an andere Stellen oder eine 

Weiterverwendung dieser Daten durch die zuständigen Behörden zu anderen als den in Satz 3 

genannten Zwecken ist unzulässig.

(10)  Die Bundesregierung wird, sofern der Deutsche Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 eine epide-

mische Lage von nationaler Tragweite festgestellt hat, ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 

Zustimmung des Bundesrates festzulegen,

1.  dass die in einer Rechtsverordnung nach Absatz 8 Satz 1 genannten Personen verpflichtet sind, 

gegenüber den Beförderern, gegenüber der zuständigen Behörde oder gegenüber den diese Be-

hörde nach Maßgabe des Absatzes 11 Satz 1 unterstützenden, mit der polizeilichen Kontrolle des 

grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden

a)  einen Nachweis über die Erfüllung der in einer Rechtsverordnung nach Absatz 8 Satz 1 Nummer 

2 festgelegten Verpflichtungen oder die Ersatzmitteilung nach Absatz 8 Satz 4 vorzulegen oder 

auszuhändigen,

b)eine Impfdokumentation hinsichtlich der in Absatz 8 Satz 1 genannten Krankheit vorzulegen,

c)  ein ärztliches Zeugnis oder ein Testergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens der in Absatz 8 Satz 

1 genannten Krankheit vorzulegen,

d)  Auskunft darüber zu geben, ob bei ihnen Anhaltspunkte für die in Absatz 8 Satz 1 genannte 

Krankheit vorhanden sind;

1a. dass auf Grund eines bei Reisen allgemein gesteigerten Infektionsrisikos in Bezug auf die Krank-

heit, die zur Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geführt hat, alle Personen, 
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die in die Bundesrepublik Deutschland einreisen wollen oder eingereist sind, 

ausschließlich zur Feststellung und Verhinderung der Verbreitung der Krankheit, 

die zur Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geführt 

hat, verpflichtet sind, über einen Nachweis oder ein Dokument nach Nummer 1 

Buchstabe b oder Buchstabe c zu verfügen und den Nachweis oder das Dokument 

gegenüber den Beförderern oder den in Nummer 1 genannten Behörden vorzulegen;

2   dass Unternehmen, die im Eisenbahn-, Bus-, Schiffs- oder Flugverkehr Reisende befördern, Be-

treiber von Flugplätzen, Häfen, Personenbahnhöfen und Omnibusbahnhöfen im Rahmen ihrer 

betrieblichen und technischen Möglichkeiten ausschließlich zur Feststellung und Verhinderung 

der Verbreitung der in Absatz 8 Satz 1 genannten Krankheit, bei der Durchführung der Rechtsver-

ordnung nach Nummer 1 oder Nummer 1a mitzuwirken haben, und verpflichtet sind,

a)  Beförderungen im Fall eines erhöhten Infektionsrisikos im Sinne von Absatz 8 Satz 1 in die Bun-

desrepublik Deutschland zu unterlassen, sofern eine Rückreise von Personen mit Wohnsitz in 

Deutschland weiterhin möglich ist, deren Einreise nicht aus aufenthaltsrechtlichen Gründen zu 

untersagen ist,

b)  Beförderungen in die Bundesrepublik Deutschland nur dann durchzuführen, wenn die zu be-

fördernden Personen den nach Nummer 1 oder Nummer 1a auferlegten Verpflichtungen vor der 

Beförderung nachgekommen sind,

c)  Reisende über die geltenden Einreise- und Infektionsschutzbestimmungen und -maßnahmen in 

der Bundesrepublik Deutschland und die Gefahren der in Absatz 8 Satz 1 genannten Krankheit 

sowie die Möglichkeiten zu deren Verhütung und Bekämpfung barrierefrei zu informieren und in 

diesem Rahmen auf die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts hinzuweisen,

d)  die zur Identifizierung einer Person oder zur Früherkennung von Kranken, Krankheitsverdächtigen, 

Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern notwendigen personenbezogenen Angaben zu erhe-

ben und an die für den Aufenthaltsort der betreffenden Person nach diesem Gesetz zuständige 

Behörde zu übermitteln,

e)  bestimmte Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Übertragung der in Absatz 8 Satz 1 genannten 

Krankheit im Rahmen der Beförderung vorzunehmen,

f )  die Beförderung von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausschei-

dern der zuständigen Behörde zu melden,

g)  Passagierlisten und Sitzpläne auf Nachfrage der zuständigen Behörde zu übermitteln,

h)  den Transport von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen oder Ausscheidern, 

in ein Krankenhaus oder in eine andere geeignete Einrichtung durch Dritte zu ermöglichen,

i)gegenüber dem Robert Koch-Institut eine für Rückfragen der zuständigen Behörden erreichbare 

Kontaktstelle zu benennen;

3.  dass Anbieter von Telekommunikationsdiensten und Betreiber öffentlicher Mobilfunknetze ver-

pflichtet sind, Einreisende barrierefrei über elektronische Nachrichten über die geltenden Einrei-

se- und Infektionsschutzbestimmungen und -maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland zu 

informieren.

Personen, die keinen auf Grund der Rechtsverordnung nach Satz 1 Nummer 1 und 1a erforderlichen 

Nachweis oder kein auf Grund der Rechtsverordnung nach Satz 1 Nummer 1 und 1a erforderliches 
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Dokument vorlegen, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf Aus-

schluss der in Absatz 8 Satz 1 genannten Krankheit zu dulden. § 34 Absatz 4 

gilt für die durch die Rechtsverordnung nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 1a 

festgelegten Verpflichtungen entsprechend.

(11) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauf-

tragten Behörden können anlässlich der grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung als 

unterstützende Behörde nach Absatz 10 Satz 1 Nummer 1 stichprobenhaft von den in der Rechts-

verordnung nach Absatz 8 Satz 1 genannten Personen verlangen, dass sie ihnen die in Absatz 10 

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis c genannten Nachweise oder Dokumente vorlegen oder ihnen 

Auskunft nach Absatz 10 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d erteilen. Die unterstützenden Behörden nach 

Absatz 10 Satz 1 Nummer 1 unterrichten bei Kenntnis unverzüglich die zuständigen Behörden über 

die Einreise der in der Rechtsverordnung nach Absatz 8 Satz 1 genannten Personen, soweit diese 

ihren den unterstützenden Behörden gegenüber bestehenden in der Rechtsverordnung nach Absatz 

10 Satz 1 Nummer 1 festgelegten Verpflichtungen bei der Einreise nicht nachkommen. Zu diesem 

Zweck dürfen bei den in der Rechtsverordnung nach Absatz 8 Satz 1 genannten Personen ihre perso-

nenbezogenen Angaben, Angaben zu ihren Aufenthaltsorten bis zu zehn Tage vor und nach der Ein-

reise und Angaben zu dem von ihnen genutzten Reisemittel erhoben und der zuständigen Behörde 

übermittelt werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten in Bezug auf die in der Rechtsverordnung nach Absatz 

10 Satz 1 Nummer 1a genannten Personen mit den Maßgaben entsprechend, dass nur die in Absatz 

10 Satz 1 Nummer 1a genannten Nachweise oder Dokumente vorgelegt werden müssen und nur die 

personenbezogenen Angaben erhoben und übermittelt werden dürfen. Die nach § 71 Absatz 1 Satz 

1 des Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörden und die unterstützenden Behörden nach Absatz 10 

Satz 1 Nummer 1 unterrichten bei Kenntnis unverzüglich die zuständigen Behörden über die Einreise 

der in der Rechtsverordnung nach Absatz 6 Satz 1 oder nach Absatz 7 Satz 1 genannten Personen. 

Zu diesem Zweck dürfen bei diesen Personen ihre personenbezogenen Angaben erhoben und der 

zuständigen Behörde übermittelt werden. Die von den Behörden nach den Sätzen 1, 3, 4 und 6 er-

hobenen Daten dürfen mit den Daten vorgelegter Reisedokumente abgeglichen werden.

(12)  Eine aufgrund des Absatzes 8 Satz 1 oder des Absatzes 10 Satz 1 erlassene Rechtsverordnung 

tritt spätestens ein Jahr nach der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nati-

onaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 2 außer Kraft. Bis zu 

ihrem Außerkrafttreten kann eine aufgrund des Absatzes 8 Satz 1 oder des Absatzes 10 Satz 1 

erlassene Rechtsverordnung auch nach Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite geändert werden.

(13)  Durch die Absätze 4 bis 8 und 10 werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Arti-

kel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des 

Grundgesetzes), der Freizügigkeit der Person (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der 

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Quelle: https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de
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